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Amtsblatt zur Laibacher Zeitung Nr. 2.
Freitag den 3. Jänner 1873/

(527—1) Nr. 20.

Kundmachung.
Für die Besetzung der ökonomischen NesereN'

tenstelle bei den k. k. Bezirks Schätzmigs-Comlilis'
sionen Laibach-Stadt, Laibach-Landbezirk und Stein
mit dem Standovte Laibach und mit dem Tagqelde
von 5 st. wird

b is zum 1 5. J ä n n e r 1 ^ 7 3

ein neuerlicher Concurs ausgeschrieben.
Bewerber um diese Stelle wollen ihre deu

Anforderungen des § 10 des Gesetzes vom 24. Ma i
1869 üb(c dlc Grundst^ner A ^ l u n ^ lttsprechend
instruierten Gesuch.: bishin im gehörigen Wege bei
dieser Landes-Commission überreichen und darin
insbesondere durch ein ärztliches Zeugnis darthun,
daß sie den Anstrengungen dieses Dienstvostens
auch körperlich gewachsen sein.

Laibach, am 28. Dezember l t t?2.

Präsidium drr k. k. Vrul 'dl icm'r - A.mdcs-

CommlsHon.

'Au» rspcrg m. n.

(531 — 1) Nr 12.428^

Knndmachung.
I m Bereiche der Finanz-Directiou für Kram

lommt eine Steueranits'Dienersstelle unt dem Ge
lialte jährlicher .-><),) ft. und der systemmäßigen
Amtskleidung zur Besehung.

Bewerber um diese gcmäsi dem Gesetze vom
111. April 1«72 <̂ 1i. G. B l . Nr. 80) gedienten
Militärs vorbehaltene Dienststelle haben ihre Ge
suche unter )iachweisung der erlangten Anspruchs-
Berechtigung auf eine derlei Anstellung im Civil
dienste, einer kräftigen Gesundheit, einer guten
Handschrift und der vollkommenen Kenntnis der
Landessprachen

b i n n e n l 4 T a g e u

bei der Finanz-Direction in Laibach einzukiuaen.
Laibach, am 2 1 . Dezember 1872.

VgN der k. K. / inanz-Direct ion für K r n i n .

(525—3) Nr. 1467.

E d i c t .
Bei dem t. k. Bezirksgerichte Landstraß ist

die Bezirksgcrichts-Adjuuctenstclle mit dein Gehalte
von 900 f l . , allfällig 800 ft. zu besehen.

Die Bewerber wollen ihre gehörig belegten
Gesuche unter Nachweisung der vollen Kenntnis
beider Landessprachen im vorschriftsmäßigen Wege

b iS 1 5 . J ä n n e r 1 8 7 3
Hieramts einbringen.

K. k. Kreisgerichts-Präsidmm Nudolfswerth,
am 26. Dezember 1ti72.

(519—3) N r ^2135 .

Am Staats-, Real- und Obergymnasium in
Rudolfswerth ist eine Lehrstelle für klassische Phi-
lologie zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben ihre vor-
schriftsmäßig documcntierten Gesuche

b is 2 5 . J ä n n e r 1 8 7 3
im Wege ihrer vorgesetzten Behörde beim l . t.
Landesschulrathe in Laibach einzubringen.

Laibach, am 15. Dezember 1872.

(528—1) Nr. 14.646.

Kundmachung.
Bei dem k. k. Postamte in Bitinja (Krain)

ist die Postmcisterstelle gegen Dienstvertrag von
200 fl. zu besetzen.

Die Bezüge bestehen in der Iahresbestallung
von 200 fl. und in dem AmtSpauschale jährl. 40f i .

Die Bewerber haben in ihren der k. k. Post-
direction in Trieft

b i s l ängs tens 15. J ä n n e r 1 « ? ^
vorzulegenden Gesuchen das Alter, das Wohlver-
halten, die genossene Schulbildung, die Bermö!
gensverhältnisse, eventuell die bisherige Beschäfti-
gung sowie auch nachzuweisen, ob sie in der Lage
sind, ein geeignetes Locale zur Unterbringung des
Postamtes beizustellen.

Da endlich der Postmeister vor dem Dienst,
antrittc die Prüfung auö der Postmampulation

zu bestehen hat, so haben die Bewerber in den
Gesuchen auch anzugeben, bei welchem Postamte
sie die erforderliche Praxis zu nehmen wünschen.

Trieft, am 26. Dezember 1872.

Von der k. k Pol ldireclwn.

(524—3) Nr. 15.198?

Kundmachung.
Bom 1. J ä n n e r 1 8 7 3 an kommen im

Verkehre mit Deutschland folgende neue Gestim-
mungen in Anwendung:

1 . Kür besondere Z e i t u n g s b e i l a g e n
wird eine im voraus zu entrichtende Gebühr von
'/, kr. Neukreuzer berechnet.

2. Es ist gestattet, zur Fahrpost gehörige
Pakete ohne Werthangabe un te r Recomman
d a t i o n zu versenden. Für dieselben ist außer
dem Fahrpostporto eine NecommandationSge^
bühr von 10 Neutreuzern zu entrichten, welche
zugleich mit dem Porto erhoben wird. Wenn ein
Rückschein verlangt wird, so ist eine weitere Ge
bühr von 10 Ncukreuzern zu erheben, welche der
Absender zu entrichten hat.

Für den Verlust eines recommandierten Pake-
tes wird nach denselben Grundsätzen Ersatz gelei-
stet wie bei gewöhnlichen Paketen ohne Werthan-
gabe, jedoch mindestens mit dem Betrage von 21
Gulden ö. W. für die ganze Sendung. Bei Befchädi-
gungen recommandierter Pakete finden dieselben
Grundsähe Anwendung wie bei Beschädigungen
gewohnlicher Pakete.

3. Bcgleitadressen zu Fahrpostsendungcn dür
fen das Gewicht von I M-Lo th (15 Grammen)
nicht übersteigen.

4. Die vorstehenden Bestimmungen, soweit
sie die Briespost betreffen, haben auch im Berlehre
zwischen der österreichisch-ungarischen Monarchie
und Lufemburg in Anwendung zu kommen.

Hievon wird das Publicum injolge h. Han>
delsministerial-Erlasscs vom 2. d. M . , Z. 34.622
— 1932, in Kenntnis^esctzt.

Trieft, am 20. Dezember 1«72.
Von der k. k. Postdireclion.


